
 
 

 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
1. Einladung zu unserem nächsten Austauschtreffen am Donnerstag, 29. September 
2016 zum Thema "Mein Job? Mein Haus? Meine Familie? - Fragen nach der 
Anerkennung." 
Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem  nächsten Austauschtreffen am Donnerstag, 29. 
September 2016 im Matthias-Ehrenfried-Haus in Würzburg ein. Schwerpunkt ist diesmal das 
Thema "Mein Job? Mein Haus? Meine Familie? - Fragen nach der Anerkennung.". 
Gemeinsam mit Herrn Steffen Beutert (Fachbereichsleiter Verwaltung Jobcenter) haben wir 
an diesem Abend die Gelegenheit auf Ihre Fragen einzugehen, die sich nach der 
Anerkennung von Geflüchteten ergeben und auch die aktuellen Gesetzesänderungen zu 
beleuchten . Alle weiteren Informationen finden Sie in der angehängten Einladung - bitte 
beachten Sie hierbei auch den neuen Veranstaltungsort! 
Um besser planen zu können, freuen wir uns über eine Rück- bzw. Anmeldung per E-Mail 
oder Telefon bis spätestens Donnerstag, den 22. September 2016. Darüber hinaus freuen 
wir uns wieder auf einen interessanten und konstruktiven Austausch mit Ihnen.  

 
 
 

2. Es sind noch Plätze frei - Einladung zur Fortbildung "Kultursensibles 
Konfliktmanagement" am 01. Oktober 2016 in Zellingen-Retzbach  
Am 01. Oktober 2016 bietet die Benediktushöhe in Zellingen-Retzbach ein kostenfreies 
Tagesseminar zum Thema "Kultursensibles Konfliktmanagement" an. Neben grundlegenden 
Informationen über Kommunikation und kulturelle sowie strukturelle Bedingungen des 
Verhaltens soll es vor allem um hilfreiche Alltagsstrategien zur Deeskalation und 
Kommunikation in sensiblen Konflikten gehen. Interessierte können sich gerne noch bis 
spätestens Donnerstag, den 22. September 2016 direkt im Haus Benediktushöhe 
anmelden.  
Weitere Informationen finden Sie im angehängten PDF.  

 
 
 

3. Veranstaltungsreihe der fünf islamischen Moscheegemeinden Würzburgs 
Mit dem Ziel der gemeinsamen Kommunikation und des gegenseitigen Kennenlernens 
unterschiedlicher Religionen und Kulturen laden die fünf islamischen Moscheen Würzburgs 
zu vier Terminen zum Mittagsgebet und anschließenden Gesprächen ein: 
- Sonntag, den 18.09.2016 um 13:30 Uhr, Islamische Gemeinschaft e. V., Barbarastraße 
31, 97074 Würzburg 
- Sonntag, den 25.09.2016 um 13:30 Uhr, Bosnisch Islamisches Kulturzentrum e. V., IGMG 
Islamische Gemeinde Milli Görüs Würzburg e. V., Dr.-Maria-Probst- Straße 3, 97082 
Würzburg 

- Sonntag, den 02.10.2016 um 13:30 Uhr, Verband der islamischen Kulturzentren e.V., 

Erthalstraße 1, 97074 Würzburg 
- Sonntag, den 09.10.2016 um 13:30 Uhr, DITIB: Türkisch Islamischer Kulturverein 
Würzburg e. V., Äußere Aumühle 11, 97076 Würzburg 
Besucher können an diesen Tagen das Gemeindeleben kennenlernen und gezielt mit den 
Gemeindemitgliedern ins Gespräch kommen. Darüber hinaus werden wichtige Themen für 
das Verständnis der islamischen Religion behandelt wie z.B. "die Bedeutung der 
Moscheegemeinden für Muslime in Deutschland", "Frauen und Islam" aber auch "Terror und 
Gewalt". Gäste sind ohne vorherige Anmeldung herzlich willkommen.   

 
4. Gebührenpflicht für anerkannte Asylbewerber in Flüchtlingsunterkünften für 
Unterkunft, Energie und Sachleistungen 
Die Würzburger Gruppe "wuefugees" (www.wuefugees.de) informiert mit beiliegendem PDF 
über die seit 01.09.2016 geltende Erhöhung der Unterkunftskosten für anerkannte 

http://www.wuefugees.de/
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 
Randersackerer Straße 25, 97072 Würzburg 


 


An alle Helferkreise, Ehrenamtliche 
und Engagierte in der Asyl-und Flüchtlingsarbeit 
im Landkreis Würzburg 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


Würzburg, den 09.09.2016 


Ehrenamts-
koordination  


Sandra Hahn 
Tobias Goldmann 


0931/38659-119 
0931/38659-118 


s.hahn@caritas-wuerzburg.org  
t.goldmann@caritas-wuerzburg.org  


 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  


liebe Ehrenamtliche,  
 


mit dem Abschluss des Asylverfahrens ist für viele Geflüchtete eine erste Hürde auf dem 


Weg in eine neue Normalität in Deutschland genommen. Doch nach dem Abschluss des 
einen Themas „Asylverfahren“ kommen nun zahlreiche neue Themen und Fragen auf die 


Geflüchteten und Sie als Unterstützende zu. Viele Geflüchtete haben zum Zeitpunkt der 
Anerkennung noch keine Arbeit. Daher sind sie meist noch auf die Leistungen des 


Jobcenters angewiesen.  


Aus dieser Abhängigkeit ergeben sich viele Fragen. Welche Wohnung kann ich mieten? Ab 
wann wird die Familie im Ausland bei der Wohnungsgröße berücksichtigt? Wie wird mein 


Zuverdienst auf Leistungen angerechnet? Gemeinsam mit Herrn Steffen Beutert 
(Fachbereichsleiter Verwaltung Jobcenter) wollen wir diese und weitere Fragen beantworten. 


Sie können uns gerne auch vorab weitere Fragen zukommen lassen.  


 
Gerne laden wir Sie ein, zu einem nächsten Austauschtreffen der Helferkreise zum Thema:  


 
„Mein Job? Mein Haus? Meine Familie? – Fragen nach der Anerkennung.“  


am Donnerstag, den 29. September 2016 von 19:00 – circa 21:00 Uhr  
im Matthias-Ehrenfried-Haus in Würzburg  


(Achtung! Neue Adresse: Kolpingstraße 11, 97070 Würzburg)  


 
 


Anmeldung erforderlich:  
Um besser planen zu können freuen wir uns über eine Rück- bzw. Anmeldung per E-Mail 


oder Telefon bis spätestens Donnerstag, den 22. September 2016.  


 
 


Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Teilnahme und den Austausch mit Ihnen.  
 


 
Herzliche Grüße  


 


 
 


Sandra Hahn und Tobias Goldmann  



mailto:s.hahn@caritas-wuerzburg.org

mailto:t.goldmann@caritas-wuerzburg.org
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In Kooperation mit           


Anfahrtsbeschreibung Matthias-Ehrenfried-Haus: 
(Kolpingstraße 11; 97070 Würzburg) 


 


 
 


Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Ausstieg am Hauptbahnhof und zu Fuß durch die Kaiserstraße über den Barbarossaplatz und 


die Oberthürstraße in die Kolpingstraße 11.  
Alternativ mit Straßenbahnlinien 2, 3, 4 oder 5 eine Station bis Juliuspromenade fahren. Von 


dort dann am Barbarossaplatz rechts durch die Oberthürstraße zur Kolpingstraße 11. 


 
Mit dem PKW: 


Einfahrt nach Würzburg und den Schildern in Richtung „Hauptbahnhof“ folgen. Einfahrt in 
Bahnhofstraße. In der Bahnhofstraße befinden sich (kostenpflichtige) Parkplätze. 
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Weitere wich
ge 


Hinweise für Sie:
 


Termin: Samstag, 01.10.2016 


  09:00 — 16:00 Uhr 


 


Anmeldung: 


bis 19.09.2016 
 
an Benediktushöhe 


 Das Haus für Soziale Bildung 


 97225 Zellingen-Retzbach 
 
per Tel.: 09364/80980 


 Fax.: 09364/6276 


 E-Mail: info@benediktushoehe.de 


 


Kosten: keine Gebühr 
 


Verpflegung op
onal:  


Mi;agessen: 9,- Euro 
(bi;e bei Anmeldung angeben) 


 


Kultursensibles 
 


Konflikt-


management 
 


 


Für Ehren– und Hauptamtlich Tä�ge in  


der Flüchtlingsarbeit 


 


 


 


 


 


01.10.2016 







Menschen verstehen — Haltung  


entwickeln – Konflikte bewältigen 


 


Sehr geehrte Damen und Herren,  


liebe Engagierte in der Flüchtlingsarbeit,  


 


Menschen verstehen. 


Haltung entwickeln. 


Konflikte bewältigen. 


 


Mit diesen Gedanken überschreibt  unser  


Referent seinen Fortbildungstag zum  


kultursensiblen Konfliktmanagement.  


 


Zahlreiche Rückmeldungen in den bisherigen 


Seminaren, einschließlich ihrer Themen-


wünsche, haben uns dazu bewogen diesen  


Inhalt aufzugreifen.  


 


Wir haben einen in der Ehrenamtsarbeit er-


fahrenen und qualifizierten Referenten  


gefunden und freuen uns mit Ihnen gemein-


sam diesen spannenden, hochaktuellen  


Themenkreis zu beleuchten.  


 


Johanna Hecke 


Bildungsreferentin  


Benediktushöhe 


 


Aus dem Inhalt: 


 


• Auf der Suche nach dem Sinn 


 Kommunikation und Interaktion 


 über  Grenzen und Kulturen hinweg 


• Krücke und Krux von Klischeebildern 


 Selbstwahrnehmung und  


 selbsterfüllende Prophezeiungen 


• Von Menschen und Situationen 


 Kulturelle und strukturelle  


 Bedingungen des Verhaltens 


• Haltung zeigen 


 Zwischen Antirassismus und  


 kultureller Ignoranz einen eigenen 


 Standpunkt finden 


• Hilfreiche Alltagsstrategien 


 Deeskalation und Kommunikation in 


 sensiblen Konflikten 


• „Wir alle spielen Theater“ 


 Das Eigene und das Fremde im  


 Rollenspiel entdecken 
 


 


 


 
 


Wich
ge organisatorische  


Hinweise für Sie: 
 


Veranstalter:  


Benediktushöhe Re9bach 


 


Ansprechpartner:


Johanna Hecke, Bildungsreferen
n 


 


Termin    


01.10.2016 


09:00 — 16:00 Uhr  


 


Mi;agessen: 12:00 Uhr 


 


 


Referent: 


Joachim Schmitt 


Freiwilligenmanager  


Fortbildungsreferent der 


Hochschule Darmstadt 


Fachbereich Gesell-
schaftswissenschaften 
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Asylbewerber. Flüchtlinge, die in Deutschland anerkannt wurden oder die einen subsidiären 
Schutzstatus zugesprochen bekommen haben, sind dazu berechtigt aus der 
Flüchtlingsunterkunft auszuziehen bzw. gelten umgangssprachlich sogar als "Fehlbeleger". 
Teilweise werden Flüchtlinge überdies aufgefordert aus der Unterkunft auszuziehen. Bleiben 
die Personen in den Flüchtlingsunterkünften wohnen, fallen Kosten an, die von den 
Flüchtlingen selbst getragen werden müssen, oder die beim Einreichen des 
Kostenbescheids durch das Jobcenter übernommen werden.  
Für rückwirkend gestellte Forderungen kann eine Ratenzahlung beantragt oder als 
Alternative Klage erhoben werden. Bei Klageerhebung ist der Ausgang aktuell jedoch 
ungewiss. Die anfallenden Kosten für ein mögliches Gerichtsverfahren und Anwaltskosten 
bei Klageerhebung sind ebenfalls im PDF zusammengefasst.  

 
 
 

5. Erwerb der Fahrerlaubnis (Führerschein) mit Aufenthaltsgestattung 
Mit beiliegender Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts möchten wir Sie gerne 
darüber informieren, dass nun auch die Bescheinigung über die "Aufenthaltsgestattung" für 
den Identitätsnachweis beim Erwerb der Fahrerlaubnis genügen kann. Wenn Asylbewerber 
in Deutschland in der Vergangenheit einen Führerschein erwerben wollten, mussten Sie 
bisher z.B. durch das Vorlegen einer Geburtsurkunde eindeutig ihre Identität, Geburtstag 
und Geburtsort nachweisen. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden, 
dass eine mit Lichtbild versehene "Aufenthaltsgestattung" zur Identitätsprüfung beim Erwerb 
der Fahrerlaubnis auch dann ausreichen kann, wenn die Personenangaben dieser 
Bescheinigung "allein auf den eigenen Angaben des Betroffenen beruhen" und wenn 
keinerlei Zweifel daran bestehen, dass die Person das für den Erwerb des Führerscheins 
notwendige Mindestalter erreicht hat.  

 
 
 

6. Fort- und Ausbildung zum "Integrationslotsen" 
Gerne informieren wir Sie über das Projekt und zur Ausbildung "Integrationslotsen" des 
"Treffpunkt Ehrenamt" in Kooperation mit dem Schröderhaus Würzburg und verschiedenen 
Wohlfahrtsverbänden. Ehrenamtliche werden im Schröderhaus fortgebildet und auf Wunsch 
über die Freiwilligenagentur "Treffpunkt Ehrenamt" vermittelt um Flüchtlingen bzw. 
Migranten in konkreten Fragestellungen zur Seite zu stehen, sie zu (Behörden-)Terminen zu 
begleiten und beim Erarbeiten von Anträgen, Bewerbungsschreiben etc. zu unterstützen. 
Bei den Fortbildungsmodulen im Schröderhaus, die sich aus zwei Grundmodulen mehreren 
Aufbaumodulen zusammensetzen, werden spannende Themen wie z.B. "Hintergründe zum 
Ausländerrecht", "Umgang mit Ämtern und Behörden", "Wohnungs- und Jobsuche in der 
Region" behandelt.  
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung können Sie den beiliegenden 
Flyern entnehmen. 

 
 
 

Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft für Ihr 
großartiges Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tobias Goldmann    Sandra Hahn 
 

 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Randersackerer Straße 25  
97072 Würzburg  
Tel. 0931 38659-118    0931 38659 - 119 
Mobil 0172 7926928    01522 4306779 
Fax 0931 38659-199    0931 38659-199 
t.goldmann@caritas-wuerzburg.org  s.hahn@caritas-wuerzburg.org  
www.caritas-wuerzburg.org   www.caritas-wuerzburg.org  

mailto:mailto:%20t.goldmann@caritas-wuerzburg.org
mailto:s.hahn@caritas-wuerzburg.org
http://www.caritas-wuerzburg.org/
http://www.caritas-wuerzburg.org/



Lisa Kessler 15. September 2016


Gebührenpflicht für anerkannte Asylbewerber – ERHÖHUNG ab
01.09.2016


wuefugees.de/gebuehrenpflicht-fuer-anerkannte-asylbewerber-erhoehung-ab-01-09-2016/


Bereits in den letzten Monaten war die Gebührenpflicht für Anerkannte Asylbewerber  immer wieder ein Thema. Auch
die rückwirkend ausgestellten Gebührenbescheide beschäftigten viele Menschen.


Im folgenden Beitrag wollen wir versuchen etwas Klarheit zu schaffen und die Kosten ab dem 01.09.2016 aufführen
– Beispielberechnungen veranschaulichen diese.


Im Anschluß geben wir noch einige Informationen bzgl. der rückwirkenden Gebührenbescheide.


Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass wir KEINE rechtliche Beratung durchführen, sondern lediglich
Informationen zur Verfügung stellen – diese sind selbstständig auf die Aktualität zu prüfen.


Personen mit dem folgenden Status müssen ab dem 01.09.2016 höhere Gebühren für Unterkunft, Energie und
Sachleistungen zahlen:


Asylberechtigte nach Art.16a Grundgesetz (GG)


Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach §3 Asylgesetz (AsylG) in Verbindung mit §25 Abs.2
Aufenthaltsgesetz (AufenthG)


sonstigen Nichtleistungsberechtigten und sonstigen Abschiebeschutzberechtigten nach §25 Abs.3 AufenthG
und ff §28 AufenthG


Zuerkennung des subsidiären Schutzes gemäß § 4 AsylG in Verbindung § 25 Abs. 2 AufenthG


Da die genannten Personengruppen nicht mehr dem Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), der vom Freistaat Bayern untergebracht werden muss, angehören, ist ein
weiterer Aufenthalt in einer staatlichen Unterkunft nicht mehr erforderlich und auch nicht mehr zulässig. Die neuen
Mitbürger werden daher aufgefordert, sich eine private Unterkunft zu suchen. (hierbei bitte die aktuellen Auflagen
des neuen Integrationsgesetztes beachten und bei einem anstehenden Umzug mit der zustädigen
Ausländerbehörde sprechen!)


Seit geraumer Zeit werden Gebührenbescheide versandt, in denen Unterkunftsgebühren, Haushaltsenergie und
evtl. Verpflegungsgebühren für die derzeitige Unterbringung und Verpflegung in staatlichen Unterkünften berechnet
werden. Diese Berechnung erfolgt bis zum Tag, an dem man offiziell auszieht. Die Gebühren setzen sich ab
01.09.2016 wie folgt zusammen:


§ 23 Abs. 1 Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl) Unterkunftsgebühr


Die Höhe der Gebühr für die Unterkunft beträgt


1. für allein stehende oder dem Haushalt vorstehende Personen monatlich 278,00 €,


2. für alle weiteren Haushaltsangehörigen monatlich 97,00 €.


§ 24 DVAsyl Gebühren für Verpflegung und Haushaltsenergie


Die Höhe der Gebühr beträgt
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1. für Alleinstehende oder Alleinerziehende monatlich 128,00 € für Verpflegung und 28,00 € für
Haushaltsenergie,


2. für übrige Erwachsene, die nicht unter Nr. 1 fallen, monatlich 115,00 € für Verpflegung und 25,00 € für
Haushaltsenergie


3. für Kinder von 14 bis 17 Jahren monatlich 124,00 € für Verpflegung und 13,00 € für Haushaltsenergie,


4. für Kinder von 6 bis 13 Jahren monatlich 96,00 € für Verpflegung und 10,00 € für Haushaltsenergie


5. für Kinder von 0 bis 5 Jahren monatlich 78,00 € für Verpflegung und 5,00 € für Haushaltsenergie.


Musterberechnung Unterkunftsgebühr, Haushaltsenergie und Verpflegung:


Bei Einreichung des Kostenbescheides beim zuständigen Jobcenter werden die Kosten für Unterkunft i.d.R
übernommen und der Bescheid des Jobcenters entsprechend angepasst. Der Betrag für die Unterkunft wird i.d.R.
direkt vom Jobcenter an die Regierung bezahlt.


Für rückwirkend erhobene Forderungen kann schriftlich eine Ratenzahlung beantragt werden.


Alternativ kann Klage erhoben werden – hier ist der Ausgang derzeit allerdings ungewiss. Je nach Höhe der
erhobenen Forderung sollten die Kosten abgewogen werden. Es sollte Prozesskostenhilfe beantragt werden – wird
diese abgelehnt, sollte auch die Klage zurück gezogen werden, da keine Aussicht auf Erfolg besteht.


Kosten (Gericht & Rechtsanwalt) die bei Klageerhebung auf die Personen zukommen:


Bei den Gebührenbescheiden richtet sich die Höhe der zu zahlenden Gerichtskosten nach dem Streitwert, das ist
die geltend gemachte Forderung.


Das ergibt sich aus Anlage 2 zu § 34 GKG (Gerichtskostengesetz)
Bei einem


Streitwert bis 500 € beträgt eine 1,0 Gebühr 35 €


Streitwert bis 1.000 € beträgt eine 1,0 Gebühr 53 €


Streitwert bis 1.500 € beträgt eine 1,0 Gebühr 71 €


Streitwert bis 2.000 € beträgt eine 1,0 Gebühr 89 €
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Streitwert bis 3.000 € beträgt eine 1,0 Gebühr 108 €


Streitwert bis 4.000 € beträgt eine 1,0 Gebühr 127 €


Streitwert bis 5.000 € beträgt eine 1,0 Gebühr 146 €


Bei Klageerhebung werden 3,0 Gebühren fällig, d.h.


bei einer Forderung von z.B. 258,36 € sind Gerichtskosten in Höhe
von 3 x 35 € = 105 € zu zahlen.


bei einer Forderung von z.B. 1.001 € sind Gerichtskosten in Höhe
von 3 x 71 € = 213 € zu zahlen


Bei Klagerücknahme werden dann 2,0 Gebühren zurückerstattet,
also 70 €  bzw. 142 €.


Die Rechtsanwaltsgebühren sind folgende nach dem RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz):


Bei einem


Streitwert bis 500 € beträgt eine 1,0 Gebühr 45 €


Streitwert bis 1.000 € beträgt eine 1,0 Gebühr 80 €


Streitwert bis 1.500 € beträgt eine 1,0 Gebühr 115 €


Streitwert bis 2.000 € beträgt eine 1,0 Gebühr 150 €


Streitwert bis 3.000 € beträgt eine 1,0 Gebühr 201 €


Streitwert bis 4.000 € beträgt eine 1,0 Gebühr 252 €


Streitwert bis 5.000 € beträgt eine 1,0 Gebühr 303 €


Bei Klageerhebung wird eine 1,3 Verfahrensgebühr fällig, d.h.


bei einer Forderung von z.B. 258,36 € sind Anwaltsgebühren in Höhe
von 1,3 x 45 € = 58,50 € plus 19% Mwst (=11,32 €)
insgesamt also 69,82 € zu zahlen.


bei einer Forderung von z.B. 1.001 € sind Anwaltsgebühren in Höhe
von 1,3 x 115 € = 149,50 € plus 19% Mwst (=28,51 €)
insgesamt also 178,01 € zu zahlen.


Findet eine mündliche Verhandlung statt, kommt eine Terminsgebühr in Höhe von 1,2 plus Mwst dazu.


Wir weisen darauf hin dass diese Kosten immer auf Ihre Aktualität zu prüfen sind!


Überblick der Kosten für eine Klageerhebung auf Arabisch:


ةیلاتلا موسرلا  عفد  كیلع  بجوتی  فوس  ةیئاضق  ةوعد  يا  عفر  دنع  :
يلاتلا -1 لودجلا  قفو  هیلع  عزانتملا  غلبم  بسح  هدیدحت  متیو  صصخملا  ةمكحملا  مسرلا  فاعضا  ةثلاث  وهو  ةمكحملل  هعفد  بجوتی  مسر 


قحتسملا مسرلا  دحاولا  مسرلا  ىتح  عازنلا  غلبم   X3
500 € 35 € 105 €
1.000 € 53 € 159 €
1.500 € 71 € 213 €
2.000 € 89 € 267 €
3.000 € 108 € 324 €
4.000 € 127 € 381 €
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5.000 € 146 € 438 €
دحاولا مسرلا  يلثم  طقف  عاجرتسا  متی  ةوعدلا  ءاغلا  ةلاح  يف   (X2), دحاولا مسرلا  فاعضا  ةثلاث  ةوعدلا  ةیادب  يف  عفد  متی  وروی  عازنلا 258  غلبم  ناك  اضرف 


35X3=105 35 دادرتسا متی  ةوعدلا  نم  باحسنلاا  تررق  لاح  يفو  وروی  X2 =70 وروی .


يلاتلا -2 لودجلا  قفو  هیلع  عزانتملا  غلبم  بسح  هدیدحت  متیو  صصخملا  يماحملا  مسرلا  وهو 1.3  يماحملل  هعفد  بجوتی  مسر 
قحتسملا مسرلا  دحاولا  مسرلا  ىتح  عازنلا  غلبم   X 1.3


500 € 45 € 58.5 €
1.000 € 80 € 104 €
1.500 € 115 € 149.5 €
2.000 € 150 € 195 €
3.000 € 201 € 261.3 €
4.000 € 252 € 327.6 €
5.000 € 303 € 393.9 €


قحتسملا يماحملا  مسر  ىلع  اهردق 19 % ةبیرض  ةفاضا  متیو   .
يماحملا 45 مسر  نوكی  وروی  ةلاح 258  يف  كلذل  X1.3=58.6 € عفدلل عومجملا 69.82  نوكیو  €( 11.32 % )= ةبیرض 19 فاضیو  .
يماحملا 115 مسر  نوكی  وروی  ةلاح 1001  يف  X1.3=149.5€ عفدلل ذ عومجملا 178.01  نوكیو  €( 28.51 % )= ةبیرض 19 فاضیو  .


هیلع -3 ةبیرضلا  ةفاضا  اضیا  متیو  صصخملا  تاسلجلا  مسر  نم  مسر 1.2  عفد  متی  میكحت  ةسلج  دامتعا  لاح  يف  .
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Ehrenamtliche
IntegrationsLotsen


informieren 
begleiten


fördernWir informieren Sie!
Treffpunkt Ehrenamt
Freiwilligenagentur Würzburg


ASB-Sozialzentrum
Mittlerer Greinbergweg 2
97076 Würzburg 
Tel.: 0931 / 250 77-72
Fax: 0931 / 250 77-25
treffpunkt-ehrenamt@asb-wuerzburg.de


www.treffpunkt-ehrenamt.de


Sie erhalten 


• kostenlose Fortbildung
• Vermittlung in konkrete 


Einsätze
• fortlaufende Begleitung
• Erfahrungsaustausch
• Weiterbildungangebote
• Ehrenamtsnachweis


Bildnachweise: 
Bechtloff, Nowak, Helmlechner (Seite 1); Zanetti-
ni (Seite 2); Dahmen (Seite 3); Aklhue (Seite 4); 
Zanettini (Seite 5); Treffpunkt Ehrenamt (Seite 6)   


ASB-Regionalverband
Würzburg-Mainfranken e.V. 


Haben Sie Lust?IntegrationsLotse werden


Fortbildunginhalte:
Interkulturelle Kommunikation
Ausländer- und Aufenthalts-
recht
Behördengespräche gestalten
Zusammenarbeit mit Jobcenter 
Würzburg
Leistungen der Sozialsysteme
Wohnungssuche
Als Familie in Deutschland
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Ehrenamtlich?


Darunter verstehen wir: 


Sie arbeiten


• verschwiegen und neutral
• selbständig
• wenn Sie Zeit haben
• projektbezogen,           


eng vernetzt
• mit Betroffenen auf       


Augenhöhe
• mit Versicherungsschutz
• unentgeltlich


Im Rahmen einer Ehrenamts-
vereinbarung vermitteln wir Sie 
als IntegrationsLotse in die ge-
wünschten Aufgabenfelder.


In allen Fragen der konkreten Ar-
beit unterstützen wir Sie und be-
gleiten Ihren Einsatz kontinuier-
lich. 


Was kann ich tun?


IntegrationsLotsen informieren 
und begleiten bei... 


• Anträgen und Behördenpost
• Jobcenter- und Ämterterminen
• Bewerbungen
• Arbeitsaufnahme
• Berufsanerkennung
• Wohnungssuche


Was wird erwartet?


Sie sind


• neugierig auf Menschen
• gespannt auf andere Kulturen
• bereit, sich weiterzubilden
• gerne selbst auch Migrant/in
• in der Lage, sich auf Deutsch gut 


zu verständigen
• motiviert, die Gesellschaft aktiv  


mitzugestalten





hahn
Dateianlage
Int.Lotsen_Flyer_ASB.pdf




Durchführung und Veranstaltungsort:


Wilhelm-Schwinn-Platz 3
97070 Würzburg
Tel.: 0931 321750


www.schroeder-haus.de


Kooperationspartner:


Integrationslotse


Hilfe auf  
Augenhöhe


Fortbildung für       Ehrenamtliche


Die Module finden freitags von 15.30 bis 20.30 
Uhr und samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr im 
Schröder-Haus statt.


28.10. Hintergründe von Migration und  
 Ausländerrecht (Modul 1, E 67)


29.10. Unser Sozialsystem, Umgang mit 
 Ämtern und Behörden (Modul 2, E 68)


11.11. Jobcenter und seine Leistungen  
 (Modul 3, E 69)


12.11. Jobsuche in der Region 
  (Modul 4, E 70)
18.11. Wohnungssuche in der Region  


 (Modul 5, E 71)


Module 6 und 7 folgen 2017


Die Fortbildung startet mit den Grundmodulen 
1 und 2, die für alle Teilnehmer/innen verpflich-
tend sind. Danach können Sie aus den Fachmo-
dulen 3 bis 7 frei wählen


Ort: Schröder-Haus, Wilhelm-Schwinn-Pl. 3 
97070 Würzburg


Team: Sofia Antalovics,  
Eva-Maria Hartmann,   
Ronja Thoss,  
Barbara Zellfelder-Flecken


Gebühr: € 5,–  (pro Modul, inkl. Material und 
Getränke)


Anmeldung im R.-A.-Schröder-Haus erforderlich.
Telefon: 0931 321750 – Fax: 0931 32175-17 
ebw@schroeder-haus.de


Termine und Organisatorisches Veranstalter







Die Eingewöhnung in eine neue und vielfach 
unbekannte Gesellschaft ist ein schwieriger Pro-
zess. Ehrenamtliche Integrationslotsen helfen, 
dass Neuzuwanderer, aber auch bereits ansässi-
ge ausländische Bürgerinnen und Bürger Un-
terstützung erhalten und sich in unserer Region 
zuhause fühlen:


• sie helfen beim Schriftverkehr, bei Anträgen, 
beim Zurechtfinden im Sozial- und Gesund-
heitssystem


• sie informieren zu Job- und Wohnungssuche


• sie begleiten zu Behörden, Beratungsstellen, 
Kindertagesstätten, Schulen, Ärzten 


• sie helfen, Kontakte im Ortsteil, zu Gemein-
den und Vereinen, in die Nachbarschaft zu 
knüpfen


• Integrationslotsen arbeiten ehrenamtlich und 
sind in ihrer Tätigkeit neutral und zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Sie geben keine 
Rechtsauskünfte. Jeder Zuwanderer kann die 
Hilfe kostenfrei in Anspruch nehmen.


Die Möglichkeiten eines Integrationslotsen sind 
vielfältig und spiegeln sich in den Modulen. Sie 
können alle Bereiche des Lebens von Zuwande-
rern betreffen. Integrationslotsen sind Spezialis-
ten in einem Bereich. Sie stärken die Eigenver-
antwortung der Neuzugezogenen.


• Sie haben Interesse, sich verbindlich in der 
Unterstützung von Migranten und Migrantin-
nen zu engagieren?


• Sie können sich in der deutschen Sprache gut 
verständigen und haben eine positive Einstel-
lung zum Leben in Deutschland?


• Sie sind bereit, sich in einem – für Sie interes-
santen Bereich – fort- und weiterzubilden?


Wir suchen ehrenamtlich Engagierte unter-
schiedlichen Alters und unterschiedlicher 
Herkunft, die Zuwanderer partnerschaftlich bei 
der Integration unterstützen. Sie werden durch 
Fortbildungen auf Ihre Aufgabe vorbereitet und 
durch regelmäßige Treffen begleitet.


Die Fortbildung startet mit den Grundmodulen 
1 und 2, die für alle Teilnehmer/innen verpflich-
tend sind. Danach können Sie aus den Fachmo-
dulen 3 bis 7 frei wählen.


Die Fortbildung qualifiziert in verschiedenen 
thematischen Modulen für die Arbeit als Integ-
rationslotse


Grundmodule


 � Modul 1
Hintergründe von Migration und Ausländerrecht


 � Modul 2
Das Sozialsystem in Deutschland, Umgang mit 
Ämtern und Behörden


Fachmodule 


 � Modul 3
Jobcenter und seine Leistungen


 � Modul 4
Jobsuche in der Region Würzburg


 � Modul 5
Wohnungssuche mit Bezug zur Region


 � Modul 6
Als Familie leben: Familienleistungen, Kinderta-
gesstätte, Schule, Freizeit und Vereine


 � Modul 7
Leistungen und Versicherungen: Krankenversi-
cherung, Rentenversicherung, Hartz IV


FortbildungsmoduleIntegrationslotse werdenIntegrationslotsen – 
Hilfe auf Augenhöhe
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